
Ablaufschema Kindeswohlgefährdungsabklärung 
 
 

Handlungsschritte bei Wahrnehmung gewichtiger Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefähr-
dung nach § 4 KKG / Berufsgeheimnisträger 

(Berufsgruppen: Ärzte, Lehrer, Sozialarbeiter, Psychologen, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                              
 
 

 
 
 
 
Akute 
Gefährdung 
 
 
 
 
Bei akuter Ge-
fährdung wird 
sofort das 
Jugendamt 
informiert.  
Tel.: 04471-150 
 
 
Wochen- bzw. 
Wochenend- 
bereitschaft: 
 
Tel.: 112  
Mo-Fr. 15.30 Uhr 
bis 8.30 Uhr, 
Fr. 13.00 Uhr bis 
Mo. 8.30 Uhr 

 
 Offenbarungsbefugnis/  
 Mitteilung an das Jugendamt Cloppenburg 
 
 (Personensorgeberechtigten werden im Vorfeld darüber informiert,  
 sofern der Schutz des Kindes oder Jugendlichen nicht gefährdet ist) 

 

Hinzuziehen der „insoweit erfahrenen 
Fachkraft“ zur Einschätzung des Gefähr-
dungsrisikos: 
Psychologische Beratungsstelle /Tel.: 
04471- 184050 , Emsteker Str. 15 
49661 Cloppenburg) 

 

Kein  
Gefährdungsrisiko  
(Verfahren beendet) 

Hilfen werden 
angenommen 
 
Verlaufsbeobachtung 
(Hilfeakzeptanz, 
Problemeinsicht) 

Gespräch mit den Eltern, Kind/ Jugendlicher 
 
Hinwirkung auf Inanspruchnahme von Hilfen 
 
 
 

Wahrnehmung gewichtiger An-
haltspunkte 

Kollegiale Beratung  
Meldung an Leitung 

Kein  
Gefährdungsrisiko  
(Verfahren beendet) 

 Wichtig: lückenlose Dokumentation über sämtliche Verfahrensschritte und Aufbewahrung 

Kein  
Gefährdungsrisiko  
(Verfahren beendet) 

Gespräch mit Personensorgebe-
rechtigten 
Hinwirken auf Hilfen 

 
 
Überführung des  
Falles in das Hand-
lungsmuster des 
Jugendamtes 

Eltern zeigen keine Einsicht bzw. 
nehmen Angebote nicht an  

Info A 

docx

Eltern zeigen keine Einsicht bzw. neh-
men Angebote nicht an  


